
Das humanitäre Völkerrecht sieht vor, dass die Konfliktparteien nicht diskriminierende, unparteiische humanitäre 
Hilfe zugunsten der Opfer bewaffneter Konflikte zulassen, ermöglichen, erleichtern und schützen. Das an den Hilfs-
operationen beteiligte Personal muss geschont und geschützt werden. Umgekehrt darf es sein humanitäres Mandat 
nicht überschreiten. drk.de/hvr
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Auch im Krieg gibt es Regeln!
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